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Auf beiden Seiten des Rheins ist die Wärmeproduktion größtenteils fossil – ihre 
Transformation gemäß den Zielen der Europäischen Union ist eine Herkulesaufgabe 
auf dem Weg zur Klimaneutralität. Bis 2030 plant Frankreich, den Anteil erneuer-
barer Energie und Abwärme auf 38,8 Prozent zu steigern, Deutschland strebt 50 
Prozent erneuerbare Wärme an1. Fernwärme spielt dabei eine Schlüsselrolle: Für 
ihren Ausbau sind in Deutschland bis 2030 rund 43,5 Milliarden Euro nötig, in Frank-
reich sind es rund 22 Milliarden Euro.2

Die Dekarbonisierung des Wärmesektors ist zuallererst eine Aufgabe der lokalen 
Ebene. Allerdings fehlt Kommunen in Deutschland und Frankreich oft das nötige 
(Eigen-)Kapital für den Ausbau von Wärmenetzen und erneuerbaren Wärmequellen. 
Hohe Anfangsinvestitionen und lange Amortisationszeiten stehen begrenzten 
Finanzierungsmöglichkeiten gegenüber. Dabei bedarf es maßgeschneiderter 
Lösungsansätze für die unterschiedlichen Wärmequellen.

  Politische Handlungsempfehlung

Finanzierung der kommunalen 
Wärmewende erleichtern

1 Prognos AG (2024)  | ADEME (2023) 
2 Koalitionsvertrag der Bundesregierung (2021-2025) | Programmation pluriannuelle de l‘énergie (PPE) 

Wärme macht etwa 50 Prozent des Energieverbrauchs in 
Frankreich und Deutschland aus.

Symbolischer Start der Bohrungen für die Tiefengeothermie in Potsdam im 
Dezember 2022

Politische Handlungsempfehlungen
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https://www.vku.de/presse/pressemitteilungen/studie-zu-waermenetzen-bis-2030-muessen-435-milliarden-euro-in-die-fernwaerme-investiert-werden/
https://www.manergy.fr/blog/reseaux-de-chaleur-2030-decouvrez-le-potentiel-de-developpement-de-chaleur-durable-au-sein-de-votre-ville/
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe


In Kürze
• Die Dekarbonisierung des Wärmesektors ist eine Aufgabe 

der lokalen Ebene. Kommunen stehen bei der Umsetzung 
der Wärmewende jedoch vor Finanzierungsschwierigkeiten.

• Es sollten Bürgschafts- und Kommunalkreditprogramme 
aufgelegt werden, um die Kreditfähigkeit von Kommunen 
und ihrer kommunalen Energieversorgern zu stärken. 

• Die Nutzung von Tiefengeothermie und industrieller Ab-
wärme in Wärmenetzen sollte durch spezielle finanzielle 
Mechanismen abgesichert werden. 

Lokale Inspiration
Der regionale Energieversorger Energie und Wasser Potsdam (EWP) muss bis 2035 das erdgas-
betriebene Heizkraftwerk ersetzen, das heute der Hauptlieferant für Strom und Wärme in Pots-
dam ist. Dafür sind bis 2030 Investitionen von rund 350 Millionen Euro nötig.

Die EWP hat gemeinsam mit ihren Gesellschaftern und Förderbanken tragfähige Finanzierungs-
modelle erarbeitet. Doch fehlt es dem Unternehmen an den nötigen 20 Prozent Eigenkapital für 
das Projekt, auch weil ein Anteil der Gewinne der EWP an defizitäre städtische Unternehmen wie 
zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr umverteilt werden. Die Gesellschafter der EWP, dar-
unter die Landeshauptstadt Potsdam, müssen Lösungen finden, um Eigenkapital aufzubauen. 
Beispielsweise könnte die Stadt einen Kredit aufnehmen. 

Potsdam steht beispielhaft für viele Kommunen in Deutschland und Frankreich, die trotz eines 
großen und langfristig wirtschaftlichen Potenzials an der Finanzierung einer klimaneutralen 
Wärmeversorgung zu scheitern drohen. 

Dies- und jenseits des Rheins 
Die französische Umweltagentur ADEME legt für Frankreich eine klare Rang folge 
der zu nutzenden erneuerbaren Wärmequellen fest. Diese muss  berücksichtigt 
werden, wenn Fördermittel von ADEME aus dem sogenannten Wärmefonds 
(Fonds Chaleur) beantragt werden. Als letztmögliche Option begrenzt die 
Regelung die Nutzung von Biomasse. Die Senkung der Wärmepreise für die 
Endkund:innen ist eine Förderbedingung des französischen Wärme fonds für 
bestimmte Wärmenetzprojekte. 

In Frankreich gilt außerdem eine ermäßigte Mehrwertsteuer für Wärmenetze, 
wenn sie zu mehr als 50 Prozent aus erneuerbaren Energien und Abwärme 
 gespeist werden.
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Unsere Aktionsvorschläge

Bürgschaftsprogramme für kommunale Wärmenetze  
und für erneuerbare Wärmeerzeugung auflegen   

In Deutschland sollten Bund und/oder Länder Bürgschaftsprogramme und Kommunalkredite auf-
legen. Sie sichern die Liquidität kommunaler Energieversorger und Kommunen ab, wenn das Eigen-
kapital fehlt. Ein Konsortium öffentlicher Banken oder Beteiligungsgesellschaften der Länder könnte 
Träger dieser Bürgschaftsprogramme sein. Ziel ist eine gestärkte Kreditwürdigkeit. Sie ermöglicht 
Kommunen einen besseren Zugang zu Fremdkapital für die Finanzierung von Wärmenetzen und 
erneuerbaren Wärmeerzeugungsanlagen. 

Damit solche Bürgschaftsprogramme für Kommunen und kommunale Energieversorger einen mög-
lichst großen Mehrwert haben, sollte der Zugang zu weiteren Fördermitteln, (Bundesförderung 
effiziente Wärmenetze (BEW), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)) parallel möglich sein.

Für den Erfolg dieser Instrumente wäre es ergänzend erforderlich, kommunale Finanzkompetenz 
für zukunftsweisende Investitionen zu stärken. Zugleich gilt es, die Kommunalaufsichten für not-
wendige Handlungsspielräume der Kommunen sowie Banken für eine realistische Risikoabschätzung 
von Wärmeprojekten zu sensibilisieren. 

 Lesen Sie auch unsere Handlungsempfehlung zum Thema  
Kompetenz der Kommunen und ihrer Partner:innen für die Wärmewende stärken.

Ein Transformationskredit für die sozial-ökologische Transformation:  
Die Caisse des Dépôts et Consignations, eine öffentliche Einrichtung in Frank-
reich, ermöglicht Kommunen durch Kreditvergabe unter anderem die Finanzie-
rung von Wärmenetzen. Speisen diese sich zu 60 Prozent aus erneuerbaren 
Quellen oder Abwärme, können die Kommunen bis zu 100 Prozent ihres Finanz-
bedarfs über einen Kredit finanzieren. Die Laufzeit des Kredits beträgt 25 bis 
60 Jahre, abhängig von der Amortisationsdauer des Projekts, und ist an einen 
festen Zinssatz gekoppelt.
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Nutzung industrieller Abwärme absichern  
Trotz eines großen Potenzials wird industrielle Abwärme in Frankreich und Deutschland nur gering-
fügig genutzt. Eine zentrale Hürde stellt die ungewisse Nutzungsdauer verfügbarer Abwärmequellen 
dar. An einigen Standorten kann die Abwärmequelle aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen perspek-
tivisch ganz wegfallen, an anderen kann die Abwärmequelle –  im Zuge einer Standortverlagerung – 
umziehen. Abwärmelieferanten zögern oft, sich über ihr Kerngeschäft hinaus vertraglich zu binden. 

Um den notwendigen Vertragsabschluss zwischen Produzenten und Abnehmern zu erleichtern, 
sollten die Regierungen in Frankreich und Deutschland die Nutzung von Abwärme finanziell absichern. 
Der Mechanismus sollte zwei Funktionen erfüllen:

• Noch nicht refinanzierte Kosten für zeitlich begrenzt verfügbare Abwärme kompensieren; 
• Ersatzinvestitionen in eine andere erneuerbare Energiequelle für dauerhaft verfügbare  

Wärmequellen – bspw. aus Rechenzentren - ermöglichen.

Eine Pfadabhängigkeit zugunsten fossiler Wärmequellen sollte für begrenzt verfügbare Abwärme 
jedoch vermieden werden. Es sollte geprüft werden, ob die notwendigen Mechanismen von der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW) verwaltet und durch staatliche Mittel finanziert werden könnten.

Kehl-Straßburg: grenzüberschreitende Abwärme. Das Projekt Calorie 
Kehl-Straßburg plant, die Abwärme aus der Stahlproduktion der Badischen 
Stahlwerke zu nutzen und diese mit dem Wärmenetz von Straßburg zu ver-
binden. Damit könnten ab 2027 in Straßburg 7 000 Haushalte mit umweltfreund-
licher Fernwärme versorgt werden. Das Konzept sieht vor, eine Wärmeleitung 
durch den Rhein zu bauen – eine Herausforderung sowohl technischer als auch 
rechtlicher Natur. Diese ambitionierte Aufgabe könnte sich als ein heraus-
ragendes Beispiel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Innovation 
in der Wärmewende erweisen.

Machbarkeit der Wärmeversorgung als kommunale 
Pflichtaufgabe prüfen 

Spätestens nach Abschluss der Wärmeplanung müssen kleine Kommunen die Umsetzung meistern. 
Aus Mangel an Ressourcen wird diese meist in die Hände von Energieversorgern oder privaten 
Entwicklern gegeben. Es sollte geprüft werden, ob die Verankerung der Wärmeversorgung als 
kommunale Pflichtaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge die lokale Wärmewende beschleunigen 
und ihre Sozialverträglichkeit sichern könnte. Eine solche Prüfung müsste die verbundenen 
zusätzlichen Personal- und Finanzressourcen der Kommunen beziffern. 

Als Pflichtaufgabe würden Kommunen feste Budgets für die klimaneutrale Wärmeversorgung 
erhalten, was einerseits die Finanzierbarkeit von Wärmeprojekten durch Banken steigert. Anderer-
seits könnte eine zentral von Kommunen verantwortete Versorgung von höheren Anschlussraten 
und Skaleneffekten profitieren und damit zu günstigeren Kosten führen. Mithilfe flankierender 
Beratungsangebote würden die Kommunen so in die Lage versetzt, langfristig souverän über die 
lokale Wärmeinfrastruktur und -preisbildung zu entscheiden. Der gesellschaftliche Zusammenhalt 
könnte gestärkt werden, indem die Wärmeversorgung als gemeinsames Projekt der Daseinsvorsorge 
erlebt würde und Lasten und Aufwand sich für private Hausbesitzer:innen reduzieren würden.
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Zahlungsaufschub für Wärmenetze in  
kleinen Gemeinden einführen 

Kleine und mittlere Gemeinden leiden in Frankreich unter einem Mangel an Eigenkapital und an Zugang 
zu Fremdkapital. Analog zur Gebäudesanierung sollte die französische Regierung einen Zahlungsauf-
schub für Wärmenetze gewähren: Genauso wie Zahlungsziele für Investitionen in die Energieeffizienz 
von Gebäuden hinausgeschoben werden können, sollte dies auch für den Bau von Wärmenetzen 
in kleinen und mittleren Städten möglich sein. Auch hier könnten die später im Betrieb generierten 
Einnahmen für die Abzahlung genutzt werden. Das Modell einer SemOp, einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft wie in Amiens, sollte für den Bau und Betrieb neuer Wärmenetze gefördert werden. 

Amiens: Die Stadt behält die Kontrolle über ihr Wärmenetz. In Amiens wird das Wärmenetz von 
einer einzigartigen öffentlich-rechtlichen Partnerschaft betrieben: einer gemischtwirtschaft-
lichen Gesellschaft mit Einzelbetrieb (Société d’économie mixte à opération unique SemOp). 
Dank dieser Struktur behält die Stadt Amiens trotz ihrer Minderheitsbeteiligung die Sperr-
minorität und somit entscheidenden Einfluss, kann jedoch zusätzlich privates Kapital mobili-
sieren. Die Rechtsform ermöglichte es der Banque des territoires, der Stadt einen kurzfristigen 
Überbrückungskredit von 12 Millionen Euro über fünf Jahre zu gewähren, um die Finanzierung 
vor der Auszahlung von Subventionen aus dem Wärmefonds zu sichern.

Tiefengeothermie durch staatliche Absicherung  
des Fündigkeitsrisikos fördern 

Das Fündigkeitsrisiko, also das Risiko, bei einer Bohrung keine ausreichend ergiebige oder geeignete 
Wärmequelle zu finden, stellt ein großes Investitionshemmnis dar. Wenn Kommunen Tiefengeothermie 
nutzen wollen, sind die notwendigen Probebohrungen kostenintensiv. 

In Deutschland ist ein Förderkonzept zur Absicherung des Fündigkeitsrisikos bei Tiefengeothermie 
in der Entwicklung, das kurzfristig zur Verfügung stehen soll (Stand: 10/2024). In Frankreich wurde 
für den Großraum Paris ein Garantiefonds aufgelegt, welcher das Fündigkeitsrisiko abdeckt und 
bis zu 90 Prozent der Kosten erstattet. Dieser Fonds wurde zum 1. Januar 2024 auf ganz Frankreich 
ausgeweitet. Die dafür bereitstehenden Mittel sind jedoch unzureichend, weil der Erstattungsrahmen 
von 9 Millionen Euro pro Projekt in anderen Regionen oft nicht ausreicht. Die französische Regierung 
sollte die Mittel für den Garantiefonds entsprechend aufstocken, die regional unterschiedlichen 
Finanzierungsbedarfe berücksichtigen sowie mehr geologische Explorationsstudien finanzieren. 

Nordrhein-Westfalen: Absicherung von Geothermiebohrungen. Das Land Nordrhein-Westfalen 
und die Landesbank NRW.BANK sichern seit Frühjahr 2024 das Fündigkeitsrisiko bei tiefen und 
mitteltiefen Geothermiebohrungen teilweise ab. Der Zuschuss für eine Bohrung von 45 bis 65 
Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben muss bei Erfolg vom Unternehmen zurückgezahlt 
werden. Falls sich das geothermische Reservoir als ungeeignet erweist, ist eine Rückzahlung 
nicht erforderlich.
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https://www.nrwbank.de/de/foerderung/foerderprodukte/60210/progresnrw---risikoabsicherung-hydrothermale-geothermie.html


Wussten Sie schon, dass…?
In Dänemark werden Wärmenetze gemeinnützig betrieben.

 Erfahren Sie mehr in unserem Artikel – 
In Dänemark ist Wärmeversorgung nachhaltig und sozialverträglich.

Die vorliegende Handlungsempfehlung ist das Ergebnis eines deutsch-
französischen Dialoges über mehrere Monate. Expert:innen und Praktiker:innen 
beider Länder haben auf Grundlage lokaler Erfahrungen die Energie- und 
Wärmewende diskutiert. Alle Handlungsempfehlungen finden Sie unter 
https://df-zukunftswerk.eu/handlungsempfehlungen.

Erfahren Sie mehr über unsere  
bisherige Arbeit auf: 

df-zukunftswerk.eu 
info@df-zukunftswerk.eu
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Geothermiebohrung in München

Umgesetzt von
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